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VORWORT

Die vorliegende Festschrift ehrt eine herausragende Anwaltspersönlichkeit: Sabine Rojahn.
Am 12.3.1950 in Remscheid geboren, hat sie sich international einen Namen als streit-

bare Expertin im Patentrecht gemacht. Dabei wirkt die zierliche Person, so schrieb das Han-
delsblatt 2007 über sie, nicht wie eine knallharte Wirtschaftsanwältin. Sie ist charmant und
liebenswürdig. Diese Eigenschaften sind gepaart mit Scharfsinn, großem Sachverstand,
Durchsetzungskraft und Disziplin, die die Jubilarin zielgerichtet, aber immer mit Augenmaß
und Anstand, einsetzt, um auch in schwierigen Fällen das Blatt noch zugunsten des Mandan-
ten zu wenden. Klare juristische Analyse und geschliffenes Wort sind ihr Florett, mit dem sie
kämpft, keineswegs mit dem Säbel. Was Wunder, dass Sabine Rojahn ob dieser Eigenschaf-
ten von Kollegen und Kolleginnen, auch jenen, die die Klinge mit ihr kreuzen, Richterin-
nen und Richtern sowie zahlreichen juristischen Wegbegleitern hochgeschätzt wird. Viele
davon sind in dieser Festschrift mit hochkarätigen Beiträgen vertreten. Die Spannbreite der
Aufsätze wirft dabei ein Licht auf das breite Interesse, das Sabine Rojahn juristischen The-
men schenkt. Dabei soll allerdings schon an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass
andere Passionen einen ebenso wichtigen Platz im Leben der Jubilarin einnehmen.

Aber, ich bin vorgeprescht. Über den beruflichen Lebensweg von Sabine Rojahn gilt es
noch zu berichten. Von Remscheid führte sie 1969 der Weg nach München, wo sie im
Herbst das juristische Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität begann. Nach dem
ersten juristischen Staatsexamen, das sie 1973 ablegte, nahm sie ihre Tätigkeit als Referen-
darin in München auf und begann zugleich eine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft am
Lehrstuhl von Professor Dr. Wolfgang Fikentscher. Das zweite juristische Staatsexamen
und die Promotion bei Professor Fikentscher und Professor Dr. Eugen Ulmer zum Thema
„Der Arbeitnehmerurheber in Presse, Funk und Fernsehen“ folgten 1977. Die Promotion
erschien 1978 in der Schriftenreihe „Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-
Institutes für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht“.

Nach zweijähriger Tätigkeit in einer auf das allgemeine Zivilrecht ausgerichteten
Anwaltskanzlei trat Sabine Rojahn 1979 in die Kanzlei Zimmermann-Sommer-Hohen-
lohe-Reimer ein und verschrieb sich endgültig dem gewerblichen Rechtsschutz. Ihre Feuer-
taufe hatte sie zu bestehen, als ihr nach dem frühen Tod Ihres Mentors, dem in Fachkreisen
hochgeschätzten Dr. Dietrich Reimer, im Jahre 1982 die Aufgabe zufiel, den „grünen“
Bereich der Sozietät fortzuführen und weiter auszubauen. Sie tat dies mit Bravour; und
naturgemäß hat sie den in den weiteren Jahren folgenden weiteren Ausbau der Sozietät –
heute Taylor Wessing – zunächst überörtlich in Deutschland und nachfolgend auch auf inter-
nationalem Parkett maßgeblich mit befördert. Sabine Rojahn hat immer über den eigenen
Themenbereich geschaut, den Blick in die Zukunft gerichtet und als Tochter eines Unter-
nehmers neue Geschäftsfelder in den Blick genommen und zu deren Erschließung beigetra-
gen. Dass die Jubilarin daneben noch Zeit für fachliche Veröffentlichungen insbesondere zu
Beiträgen im „Schricker/Loewenheim“, einem Standardwerk des Urheberrechtes, und zur
Mitherausgeberschaft im Handbuch des Fachanwaltes für Gewerblichen Rechtsschutz fand,
kann nur diejenigen erstaunen, die Ihren unbedingten Einsatzwillen nicht kennen.

Zu kurz gekommen ist bei den vielfältigen Aufgaben, denen sich Sabine Rojahn ver-
schrieben hat, das Segeln, eine Passion, der sie sich zukünftig, so ist ihr zu wünschen, etwas
mehr widmen kann. Doch sind leise Zweifel daran anzumelden, denn es hieße eine wesent-
liche Facette dieser Persönlichkeit zu verschweigen, blieben die zahlreichen Ehrenämter,
denen sie sich mit Leidenschaft und Gestaltungswillen verschrieben hat, unerwähnt. Zwar
hat sie ihre langjährige Tätigkeit als Richterin beim Anwaltsgericht München schon vor
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geraumer Zeit beendet, doch es sind andere Aufgaben an deren Stelle getreten. Besonders
hervorzuheben ist ihre Tätigkeit als Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises Deutsches
Museum, denn diese verdeutlicht nicht nur das große Interesse der Jubilarin an Technik,
technischem Fortschritt und damit verbundenen auch ethischen Fragen, sondern zugleich
auch ihren Gemeinsinn, den ein Zitat aus dem vom Handelsblatt 2007 geführten Interview
nicht treffender beschreiben könnte: „Ich bin Mannschaft“.

Mit dieser Festschrift danken die Herausgeber, stellvertretend für viele andere, Sabine
Rojahn für ihre besonderen Leistungen und Verdienste gerade auch um die gewerbliche
Rechtsschutzabteilung von Taylor Wessing! Und ich bedanke mich bei den Herausgebern
für die Gelegenheit, Sabine Rojahn für die langjährige, vertrauensvolle und freundschaftliche
Verbundenheit zu danken, die 1983 bei Zimmermann-Hohenlohe-Sommer-Rojahn
begann und bis heute fortbesteht. Den Herausgebern und mir ist der Wunsch gemein, diese
Verbundenheit auch beruflich weiter bis zur nächsten Festschrift fortzusetzen.

München, im September 2020 Dr. Wolfgang A. Rehmann
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